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Im Abschnitt A.I ihrer Resolution

1
 1252(XIII) vom 4. No-

vember 1958 erklärte die Generalversammlung der Verein-
ten Nationen (UNGA), was folgt: 

 
In einem Vorspann zur Wiedergabe des Textes des Nukle-
aren Teststoppvertrages

2
 aus 1963, zu dem noch zurückzu-

kommen sein wird, wird auf der Internetseite
3
 des US 

State Department u. a. ausgeführt, was folgt: 
Test-Ban and General Disarmament 

The relation of a test ban to other aspects of disarmament was for a time a troubling issue. 
The initial Soviet proposal of a test ban on May 10, 1955, was part of a comprehensive plan 
to reduce conventional forces and armaments and to eliminate nuclear weapons. Later that 
year, in the General Assembly, the Soviet Union advocated a separate test ban. The three 
Western powers, over the next three years, made discontinuance of tests contingent on pro-
gress in other measures of arms control, particularly a cut-off in the production of ��ssiona-
ble materials for weapons and safeguards against surprise attack. They insisted that a test 
ban could not be enforced "in the absence of more general control agreements." 

In January 1959 the United States and the United Kingdom dropped the linkage between a 
test ban and other arms control agreements; France, however, did not. The French contin-
ued to maintain that until there was agreement on nuclear disarmament -- including an 
end to weapons production, reconversion of stocks, and a ban on possession and use -- 
French plans to conduct tests would go forward. The Soviet Union abruptly reversed its 
position in June 1961, when Premier Khrushchev declared during his meeting with Presi-
dent Kennedy in Vienna that the test-ban question must be linked with general and com-
plete disarmament. The Soviet Union refused to modify this position until November, 
when it proposed a separate test ban with no controls whatever, pending agreement on 
general and complete disarmament. 

 
Als obiter Dictum ist hier anzumerken, dass die Safe-
guards der nachmaligen IAEA ursprünglich, was den Bau 
von Kernwaffen angeht, nur zum Schutz vor Überra-
schungsangriffen gedacht waren. 
Im Übrigen erklärte demnach Frankreich 1955, seine 
Atomtests bis zum Abschluss eines Vertrags über allge-
meine Abrüstung fortzusetzen, welcher mit der nuklea-
ren Abrüstung zu junktimieren sei (was einiges für sich 
hat). Es nahm aber gleichwohl an den Verhandlungen teil, 
die zunächst in einem nicht UN-of��ziellen Subkomitee 
der Fünf (FRA, GB, CAN, UdSSR, USA) geführt wurden, 
welches mit der Resolution der UN Disarmament Com-
mission aus 1959

4
 zum Ten-Nation Committee on Dis-

armament erweitert wurde. 
Frankreich war an den somit 1955 beginnenden Verhand-
lungen betreffs eines Nuklearen Test-Stopps beteiligt, 
sollte aber seine Atomwaffentests erst in den Jahren 

 
1
 A/RES/1252(XIII), Question of disarmament; the discontinuance of 

atomic and hydrogen weapons tests; the reduction of the military budgets 
of the Union of Soviet Socialist Republics, the United States of America, 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and France by 
10 to 15 per cent and the use of part of the savings so effected for assistance 
to the under-developed countries. 
2
 480 UNTS 6964. 

1960/61 durchführen. Der oben zitierte OP1 der Resolution 
1252(XIII) war daher eine Einladung an Frankreich, solche 
Tests durchzuführen; denn auch in deren OP2 ist die Rede 
nur von weiteren Tests, welche die in diese Verhandlungen 
involvierten Parteien, darunter auch Frankreich, unter-
lassen sollten, sodass letzteres erneut nicht gemeint war. 
Ob solches Verständnis der Resolution legitim ist, oder als 
winkel-advokatische Spitz��ndigkeit ausscheiden müsse, 
hängt von den kausalen und dafür wesentlichen Umstän-
den ab, auf die hier noch einzugehen sein wird. 
Rücksichtlich dieser Resolution 1252(XIII) auffällt ferner 
deren OP6 im Sub-Abschnitt A.IV; er lautet: 

 
Dass der UNSG hier lediglich eingeladen, anstatt, wie 
sonst in solchen Fällen der Finanzierung und Mittelbe-
reitstellung üblich, ersucht wird, könnte im Zusammen-
hang mit der schwammigen Formulierung in Dunkelgelb 
einen Hinweis auf illegitime Machenschaften, die zeitlich 
nicht begrenzt werden sollten, darstellen. 
1960 und 1961 schließlich führte Frankreich in besiedeltem 
Gebiet, in der algerischen Sahara nahe Reggane, vier ober-
irdische Atomwaffentests durch. Bis zu 30.000 Menschen 
erlitten dadurch in der Folgezeit Schäden.5

 Laut WIKIPEDIA 
sollen alle vier Explosionswolken in südwestliche Rich-
tung gezogen sein, sodass ein Umkreis von 300 km men-
schenleer war.

6
 

In südwestlicher Richtung von Reggane, dem Testort, lag 
damals und liegt bis heute auch die damals noch Spanisch 
Sahara genannte spanische Kolonie, welche Entität seit 
der Unabhängigkeitserklärung durch die POLISARIO 
1976, wie im Titel dieser Arbeit bezeichnet, heißt. 
Seit 1980 hat Marokko, welches die Westsahara von Spa-
nien übernommen hat, in mehreren Bauabschnitten ei-
nen riesigen, drei Meter hohen Berm in einem Verlauf von 
Süden nach Norden, und quer durch dieses Land, gebaut 
und beidseitig vermint. Die Frage, die sich stellt, ist, ob 
dieser Wall, anders als propagiert, nicht der Abwehr der 
Polisario, sondern der Abdämmung vor kontaminiertem 
Sand dienen sollte, welcher durch den ständig wehenden 
Wind herangetragen wird. 
Dem Bericht des Committee on information from not-
self-governing territories7

 ist über das Klima in der Sahara 
das Folgende zu entnehmen: 

3
 https://2009-2017.state.gov/t/avc/trty/199116.htm.  

4
 DC/146; siehe auch DC/144! Beide enthalten in DISARMAMENT COMMIS-

SION, Of��cial Documents, Supplement for 1959. 
5
 So https://de.wikipedia.org/wiki/Kernwaffentest.  

6
 https://de.wikipedia.org/wiki/Reggane.  

7
 A/4785, 40. 

https://docs.un.org/A/RES/1252(XIII)
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20480/volume-480-I-6964-English.pdf
https://2009-2017.state.gov/t/avc/trty/199116.htm
https://digitallibrary.un.org/record/3937295?v=pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernwaffentest
https://de.wikipedia.org/wiki/Reggane
https://docs.un.org/A/4785
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In ihrer Studie, Radiological Conditions at the Former 
French Nuclear Test Sites in Algeria: Preliminary Assess-
ment and Recommendations,

8
 führt die IAEA mehrfach 

aus, welche Rolle bei der Kontaminierung des Umfeldes 
der Wind spielt. 
Dass Westsahara über der Welt größtes Phosphorvorkom-
men verfügt, ist bekannt; dass Phosphor hauptsächlich in 
der Düngemittelherstellung Verwendung ��ndet, auch. 
Der Verdacht, dass die Atomversuche allein dem Zweck 
dienen, die Menschheit zu kontaminieren, um sie zu 
strahlenden Objekten zu machen, was für bioelektro-
nisch-neuronale Vernetzung genutzt wird, verdichtet 
sich. 
Die Sahraoui, das Volk der Westsahara, scheinen, folgt 
man den Eindrücken, die man aus einer jüngst im ORF-
Ö1-Programm ausgestrahlten Dokumentation über sie ge-
winnen konnte, ein hochintelligentes, psycho-sozial 
kaum depriviertes Volk zu sein. 
Da war die Rede von Schüler-Besuchs-Programmen, im 
Rahmen welcher die 7-13-jährigen Sahraoui für ein paar 
Wochen nach Spanien eingeladen werden, um dortige 
Kultur zu erfahren, was wohl der Schaffung einer Gele-
genheit gleichkommt, deren Intelligenz zu prüfen und 
Hochintelligente zu markieren, um sie ein Leben lang in-
tellektuell auszubeuten, gepaart womöglich noch mit der 
zugefügten Traumatisierung durch sexualisierte Gewalt. 
Und da war ferner die Rede von Schulkindern, die an 
Krebs sterben. 
Wie auch immer, die im November 1959 von der UNGA 
angenommene Resolution 1379(XIV)

9
 lautet: 

 

 
8
 STI/PUB/1215. 

9
 A/RES/1379(XIV). 

10
 Vgl. den Eintrag discontinue in der Oxford-App of English Dictionairy: 

cease doing or providing (something), especially something that has been done or provided 
on a regular basis: the ferry service was discontinued by the proprietors he discontinued his 
visits. 

 
Zunächst fällt auf, dass die UNGA hier vom Begriff der 
suspension in Resolution 1252(XIII) zum hier verwende-
ten Begriff der discontinuance10

 schwenkt. Man betonte 
damit also die Kontinuität in den Versuchen, welche auf-
hören sollte. Die lila markierte Formulierung hätte kürzer 
auch durch ein schlichtes such ersetzt werden können, 
wenn man damit nicht Besonderes betonen hätte wollen! 
Das menschliche Nervensystem zeichnet sich durch 
elektrische Impulse aus, durch die Informationen zwi-
schen den Synapsen transportiert werden. Dabei entsteht 
ein Magnetfeld, das nach außen abstrahlt und von Oszil-
lografen, die etwa in, am Netz hängenden, PCs oder Mo-
biles serienmäßig installiert sind, aufgefangen werden 
kann. Mein physikalisch wenig fundiertes Verständnis da-
von sagt mir, dass eine moderate radioaktive Verstrahlung 
solches Magnetfeld verstärken und sogar begünstigen 
könnte, in das dahinterstehende elektrische System Infor-
mationen zu senden. 
Damit wären wir mitten im Gedanken Lesen und Beein-
�lussen! 
Wir erinnern uns, dass der US-Präsident, TRUMP, der 
Schand�leck internationaler Politik und Diplomatie, 
kürzlich vermeldete, die Atomwaffentests wiederaufneh-
men zu wollen. Dazu war auf Telegram

11
 eine Stellung-

nahme des russischen Außenministers, LAVROV, zu lesen, 
die auszugsweise wie folgt lautet: 

Nein, bislang haben wir auf diplomatischem Wege keinerlei Erklärungen darüber erhalten, 
was Präsident Donald Trump meinte, als er von einer Wiederaufnahme der Atomwaffen-
tests sprach. Es ist unklar, ob er sich dabei auf Tests von Trägersystemen für Kernwaffen 
oder auf sogenannte unterkritische Tests bezog. Darunter versteht man Versuche, bei de-
nen keine nukleare Kettenreaktion statt��ndet. Solche Tests werden von allen Atommäch-
ten durchgeführt, um die Sicherheit und Einsatzbereitschaft ihrer Nukleararsenale zu ge-
währleisten, und sie verstoßen dabei weder gegen die von diesen Staaten freiwillig einge-
gangenen Verp�lichtungen noch gegen den noch nicht in Kraft getretenen umfassenden 
Atomteststoppvertrag. 

Die radioaktive Kontamination von Erdreich hat also nie 
aufgehört. 
Am 16. Dezember 1965 nahm die UNGA ihre Resolution 
2072(XX)

12
 an, in deren OP1 und 2 es heißt, wie folgt: 

 

 
Dies (OP2) war bereits eine klare Ansage zugunsten des, 
wenn auch hier nicht expressis verbis erwähnten, Selbst-
bestimmungsrechts der Sahraoui. 
Die in OP1 erwähnte Resolution

13
 des Special Committee 

lautet: 

11
 https://t.me/RusBotschaft/14776.  

12
 A/RES/2072(XX), Question of Ifni and Spanish Sahara. 

13
 A/5800/Rev.1, chapter IX, para. 112. 

https://www.iaea.org/publications/7174/radiological-conditions-at-the-former-french-nuclear-test-sites-in-algeria-preliminary-assessment-and-recommendations
https://docs.un.org/A/RES/1379(XIV)
https://t.me/RusBotschaft/14776
https://docs.un.org/A/RES/2072(XX)
https://docs.un.org/A/5800/Rev.1
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Aus der darin genannten Resolution 1514(XV)

14
 ist aus-

zugsweise zu zitieren: 

 

[…] 

 
 
Deutlicher geht es nicht. 
Am 20. Dezember 1966 verabschiedete die UNGA ihre Re-
solution 2229(XXI)

15
, in der sie unter anderem: 

 

 
14

 A/RES/1514(XV). 
15

 A/RES/2229(XXI). 

Die genannte Resolution der OAU betraf die Bestätigung 
einer Resolution

16
, die am 4. November 1966, desgleichen 

in Addis Abeba von ihrem Council verabschiedet worden 
war, und die vorsieht, was folgt: 

 
Ferner beschloss die UNGA in ihrer oben zitierten Reso-
lution 2229(XXI), was folgt: 

 

 
Die im hier ersten zitierten PP genannte Entscheidung

17
 

der Verwaltungsmacht lautet in einem Brief Spaniens an 
das betreffende UN-Gremium, wie folgt: 

 

16
 CM/Res. 82 (VII).  

17
 A/6300/Rev.1, chapter X, Annex. 

https://docs.un.org/A/RES/1514(XV)
https://docs.un.org/A/RES/2229(XXI)
https://au.int/en/decisions/council-ministers-meeting-its-seventh-ordinary-session
https://docs.un.org/A/6300/Rev.1
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Die im PP2 darin zitierte Stellungnahme der Verwaltungs-
macht vom 7. Dezember 1966 lautet

18
 auszugsweise: 

 
Und die in OP2 der oben zitierten Resolution 2229(XXI) 
genannte Resolution

19
 des Special Committee lautet: 

 

 
In OP1 dieser zuletzt zitierten Resolution wird Spanien 
eingeladen, in Kooperation mit Marokko, Vorkehrungen 
für den Übergang der Macht (auf die Sahraoui) zu treffen.  
Dass dies zufolge der Bedeutung seines Wortlauts nicht so 
gemeint war, wie Marokko es in der Folge anwandte, er-
hellt schon aus OP2, in dem Spanien angehalten wird, die 
Bedingungen zu schaffen, die sicherstellten, dass die Aus-
übung des Selbstbestimmungsrechts und der Unabhän-
gigkeit durch die Sahraoui erfolgen kann. 
Wozu dabei noch ein Referendum nötig sei, welches in 
OP3 in Einmischung in das Selbstbestimmungsrecht der 
Sahraoui angedacht wird, bleibt uner��ndlich, wenn es 
nicht der bestimmten bullying parties geschuldeten 

 
18

 A/C.4/SR.1660, § 4. 
19

 Ebd. (FN 17), § 243. 

Huldigung entsprach; denn auch OP3 der Resolution 
2229(XXI) kann dafür nicht herhalten. 
OP5 der oben zitierten Resolution der UNGA, 2229(XXI) 
lautet weiters: 

 
Ganz der Auslegungsregel entsprechend, wonach speziel-
lere Vertragsbestimmungen, die allgemeineren wider-
sprechen, unbeachtlich sind, spricht die UNGA hier von 
relevanten Resolutionen, was betreffs der hier, oben zuvor 
erörterten Volksabstimmung nur bedeuten kann, dass sie 
als anderwärts massiver Eingriff in die Rechte der Sahra-
oui deren ganze und freie Zustimmung bedürfte. 
In ihrer Resolution 2354(XXII)

20
 vom 19. Dezember 1967 

führte die UNGA u. a. wie folgt aus: 

 
Der darin angesprochene Konsensus

21
 lautet auszugs-

weise: 

 

 
Der operative Abschnitt II der zuvor zitierten Resolution 
2354(XXII) betrifft Spanisch Sahara und lautet: 

 

20
 A/RES/2354(XXII). 

21
 A/6700/Rev.1, chapter IX, § 38. 

https://docs.un.org/A/C.4/SR.1660
https://docs.un.org/A/RES/2354(XXII)
https://docs.un.org/A/6700/Rev.1
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Hier, in OP3 der zitierten Resolution weicht die UNGA 
vom Wortlaut des OP3 der oben zitierten Resolution 
A/AC.109/214 des Special Committee beträchtlich ab, in-
dem sie anstatt make arrangements dort hier determines 
setzt. Außerdem heißt es hier with a view to enabling an-
statt dort schlicht to enable. Beide Abweichungen sind 
nur scheinbar gegenläu��g: Der Auftrag zu bestimmen, 
stellt gegenüber den, noch dazu in Konsultation mit den 
anderen dort genannten Parteien vorzunehmenden Vor-
kehrungen, eine Verschärfung zugunsten der Kompetenz 
der Verwaltungsmacht Spanien gegenüber Marokko dar, 
was mit dem with a view to noch bestärkt wird; womit der 
Tunichtgut in diesen Verhältnissen und Abläufen mit Ma-
rokko identi��ziert ist! 
In historischen Verträgen aus dem 18. Jahrhundert hat 
Marokko gegenüber Spanien mehrmals zugestanden, dass 
es im Gebiet der heutigen Westsahara keine Souveränität 
habe.

22
 

 
 
 
 
[wird alsbald fortgesetzt.] 
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 Siehe dazu LAMBAUER, Das ISA-Regime der UN-Seerechtskonvention. 
Ein Kurzkommentar, Artikel 1 RNN 17-23, S. 5. 

https://arthurlambauer.blog/wp-content/uploads/2026/02/2020-das-isa-regime-der-unclos.pdf

